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§. 6.

<°>Bgleich vorzeiten das Gesind/ wann es seiner Herz-
^schafft etwas Hieblichen entwendet / deßwegen nicht
hat mögen beklagerHk den / wie zu lesen in 1.89. ts.äe surr,
von welcher VerorNung Ursach zu sehen die VO. sä §. 12.

cie odl. ex cieM. So hat es jedoch heut zu Tag/ in Er-
wegung unser Gesind ftey ist/ gantz eine andere Bewand-
nus / Vici. I^sr^pr. sä iz. cie obl. ex äcll^r. n. ic>.
Und kan demnach solchem zufolge wol gesaget werden/
daß der von dem Gesinde begangene Diebstahl viel grösser
und straffbarer seye / als wann derselbe von srembden Leu¬
ten geschehen wäre / gestalten von demselben nicht allein
unsere Sachen dieblich entwendet / sondern auch noch
über das die gegebene Treu gebrochen wird; zudem kan
keine verderblichereSeuche seyn als ein solches Gesinde/
dessen Treue wir erwählet / und dessen Handen wir alles
anvertrauet haben / v. c-m. 1. M. 9;. welches demnach
uns nach Belieben betriegen und hindergehen können: So
wird man auch solche Haus-Diebe nicht leicht vermeiden
können / wann sie nicht eine härtere Straff von diesem
Verbrechen abschrecket. Also schließen insgemein die
Aechts-Lehrer ZrA. §. 9. ibique XVelcnb. n.f.). äe publ. juä.
1.2Z. F. 8. i?. äe p«n. I. zz. kk. cie surr. I. 7. L. eocl. Lcc. ^ää.
Ösn. voller. sä Lonliic, 8sx. z?. 4. c. z8. n. ). Vir^il.
kinzi^, czuseli. 5sx. 47. n. 12. ^nron. ?sb. in Loci.
Zsbsuä. Iib. 9. rir. äe xcrn. äelin. 2. Loler. äec. 207.

I-lsrppr. sä §. 12. n. 10. äe odl. ex äel. Lc /ul. Llsru^
in lib. s. senrenr. /. furcum. n. 22. Lcc. welches auch Voll
denen Beambten zu verstehen / welche ihrer Obrigkeit
und Henschafft / in dem Ambt/ darein sie von derselben
gesetzt sind / Geld abtragen / per e, . quseäocer. ttzrppr.
sä ä. §. n. Is. obgleich einige OO. insonderheit aber
senk, sä rir. V. äe furr. n. II. ?znormir. Lc kelln, sä csp. z. X.
äe lenc. excommun. Icem Kernbsrä. ^ieriü. sä srr. 170.0^
Lrim. darfur Halten / daß die ^äminittrsrion oder Ver»
waltung das Verbrechen mindere. Von der NachH
sigkeit und Verwarlosung des Gesindes ist oben gehan«
deltworden/insääic. sä§. 12 csp.prseccä. vers. zum dritt
ten sollen Henschaffeen :c.

§. 4-
HßJe sich das Gesind gegen ihre harte und unbillige
^ Herzschafft verhalten solle; Item/ob es auch/wann
kein ander Mittel vorhanden ist / aus dem Dienst tretten
könne/ davon besihe ^ääir. sä §. »z. csp. prseceä.

§. 8.

^s?On der Leib-Eigenschaft / und dessen an etlichen Or<
^tenannochheutzuTagüberbliebenenSchatten; be«

sthe csp. prseceä. §. 6. ibique snnocsr. Irem > wie weit heut
zu Tag das Gesind seiner Herzschafft verbunden; sche §. u.
ejusä. cspir. Lic.

Das Xlll. Kapitel.

Bon denen PfliWen gegen die Verstorbene.
Inhalt.

§. 1. Die Ursachen/warumvon diesen Pflichten zu handeln. H.2.
Auch denen Todten ihre Pflichten gebühren, h. z.Die Pflich¬
ten selbst sind i.) die Trauer / die ihre Ursachen hat. H. 4.
Aber doch gleichwol au5 wichtigen Gründen zu maßigen
ist. h. 5. ». ) Die ehrliche und zu bequemer Zeit ohne eile»
len Pracht mit erbaulichen und ttöjiUchen Ceremonien an-
iustellende Begräbnus.

§. 1.
Je Wechsel-Gebühren/die wir bißher an

iLheL-euten / iLltern und Rindern/
Henschafften und Gesinde bettachtet
haben / gehen sie allein / und so lange an/
als sie unter einander und beysammen le¬
ben. Nachdemeaber keine Haushaltung

zu finden / darinnen sich nicht zu Zeiten Todes,FSlle/ an
demHaus-Vatter/ der Haus-Mutter/ an Kindern und
Gesinde finden solten ; So will auch sonderlich nöthig
seyn / daß der Haus-Vatter samt seinen Haus-Genossen
wisse und verstehe/wie man sich in solchen betrübten Fäl¬
len gegen seine Todce Christlich verhalten/und auch de-
nenselben so wol als denen Lebendigen ihre legte Schul¬
digkeit avstatten solle. Weil nun/ meines Wissens/ hie-
yon in keiner Haushaltung /so viel deren auch beschrie¬
ben sind / nichts eigentliches zu finden ist / solche betrüb¬
te Fälle aber gleichwol eine Haushaltung offr in einen sol¬
chen verwinten Stand setzen / daß man sich dabey An¬
fangs / weil die Wunde noch neu / und die Gewalt der
Traurigkeit am mächtigsten ist / kaum recht begreiffen / und
wie man sich darein Christlich schicken solle / besinnen kan;
so haben wir eine besondere Betrachtung hievon in diesem
Capitel anzustellen diensam und nöthig befunden.

§.2. Daß aber die Lebende denen Verstorbenen ge¬
wisse Pflichten schuldig seyen / solches kan nicht allein die
von allen Christen in einer Göttlichen Gewißheit aus dem
unbeweglichenWorte der Warheit erkannte und ge¬

glaubte Unsterblichkeit der Seelen/ sondern auch zu¬
gleich die künfftige Auferstehung der Leiber zu aller Ge,
nüge beweisen. Dann weil an denen verstorbenen Freun«
den nicht alles / wie an einem unvernünfftigen Vieh
stirbet/und todt bleibet/sondern neben dem Leibe/welcher
nach ausgestandener Verwesung / in seiner Auferstehung
wiederum hervorkommen wird/ ihre Seele übrig bleibl/
das Gebot aber der Liebe / den Nächsten zu lieben / befieh¬
lst / lö lange etwas an ihm ist / das geliebet «er,
den kan / so folget hieraus / daß sie sich auch in solcher Zeit
gegen die Todte / in allem / worinnensiegeliebet werden
können / zeigen solle: Also /daß man die Seele des Va,
storbenen und derenGedachtnusgern intLhren hol»
te/undumderenwillenauch demÄ.eibe/weiler im
L.eben ihre Wohnang und XVerckzeug zu vielen gu/
ten Wercken war/ und inskünfftige in einem viel
vortrefflichern verklärten Stande wiederum wen
den wird/seine Gebühr anthue: Wie man sichs selbst
wünschet / daß uns andere dieselbe erzeigen solten / wann
nun auch die Reihe/daß wir den Weg alles Fleisches ge¬
hen müssen / an uns kommen wird.

§. z. Die Pflichten selbst / welche der Haus- Vatter
feinen verstorbenen Haus-Genossen/ seinem Weibe/
Rindern und in seiner Maß und Art dem Gesinde /und
diese ihm nach dem Tode schuldig sind / ziehen wir in die
TranerundSeHröbnus zusammen. EsistdemChw
stentum nicht gemäß/ sondern eine Anzeigung eines steii
nernen/unnatürlichen/unchristlichen Hertzens/M
dienet auch daher schlechten Ruhm/ wo man bey dem To
de der seinigen aus einem Zwischen Starr-Sinne / seine
Unbeweglichkeit des Gemüths auch in Trauer-Fällen
zu zeigen / ( so aber öffters eine blosse pralere«? seyn mag)
nicht einige Bewegung seines Gemüthes und Mitleiden
an sich mercken lässet / und also weder Munden noch
Schläge/ welcheGOtt gleichwol darum / daß mans

fühlen
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^ Erstes Bück. <,,
fühlen solle / schlagt/fühlen will; sintemal das Christen Seeracht unaen < .i„6 .».> .v- ^
tum die natürliche ätke^en m den Menschen nickt tilget/ Ner.,unlft-A.n^ kraffclo^
sondern nur in eine rechte ordentliche Mass« bringen gen ) aewisse ^ trösten/velschwei,
iwer die Todten niemals verbotten ^ ftlbst aber bey dertnrechllck-.)^^/!. ""5 das HSch/te unwi-,
verschiedenen Todes-Fallen und infondcrhe.' bey den. To- l7Selem..?Crm ^ ^ der Schopffer über al-
de feinesFreundes Lazan sem beweglichesMitleiden ten / zu welche^eit e?^ Abs-ch,
gezeiget Job. 11 . Es findet sich ja an verstorbenen Freun- und demselben vicknebr d?Ä >n^6 Abzufordern hat/
den unterschiedliches / das zur beweglichenTrauer Urfa, so lanae aelassen / .i,c- s, ^ ^ nei? das Seinige
chegcnuggebenkan. Daistd .e natürliche L.iebe dann beschwehren/ wann Er
die man im Leben gelieber / die sind aus besagter Ursach/ Zu diesem un^i/uuc.rtt^n f^iche.,/ wieder fordert,
auch.m Tode aeliebet zu werden / werth. Der Tod andern ^ l->- ^ u.n
selbst / der die liebe Unsel ige / denen wir lieber ein langers gen die Ihriae leaen ! n.?!'K^s ^ 2--
Leben gegonnet hatten / betroffen/ kan in seiner betrüb- sorderuna siinA lieben ^ind?r ^

cm Gestalt und Angst/ die er dem Verstorbenen aeqe- ^eit be'nm!,»- / ^ ^ allunal diejenige Art und
ben / zugleich Betrübnus genug geben. Die wichtigste Ur- m,d heilsamsten z^sem^^kenne? ^ÄAe>c am gemaftsien
sach aber zur Trauer soll aus dieser Betrachtung billig flies- des-M en der ^bnae / To¬

sen: OB iLhegaeten/Eltcrn und Binder durch den harte ^ '^en zw.,r
Tod solche Ä.eute verl0hrcn/die dem gemeinen we- deren Ursachen ^ / und

ftn / und ihnen selbst in der Welt nu,z gewesen / oder ausael^benen ^ ""tnoch werden zu können gute Hoffnung von steh ge- dMlls'bcschwebren ^ ^ ^ch

zeiget : worinn dann auch die rechte tLhre^Trauer / die si ,ben ^ ? ^ ^weilen durch einendenen Verstorbenenwiderfahren / auch selbst denen be- durchd"vÄ --"-unschuldige Seel-
trüwn Ehegenossen / Eitern und Kindern in ihrem Leid Gewalt derAcrgern??N in ?n laK^tP "
krSffcttte K.lnderunß geben kan /deswegen bestehet/weil nicke .«.> »asterhassecs L.eben
sieibre Verstorbene nicht allein in der iLwiakeie selicr/ brache Seligkeit ge.
fondern auch ihr Gedächtnus hie im Segen wts- dieieinae Eltern in',^?'!^ ^ insonderheit
«en: Wie hingegen dieje-nge Todte / die in ihrem Leben in da erf?bi-n ^ aust'ichten/ die
derM'itzu nichtstaugten / und danne.chero auch in der reÄÄ^ aus ih-
Ewigkeit nicht änderst als verdammt geachtet werden kön- rem Hertzen abamiim
nen / eine doppelte Trauer verursachen : Wovon die Sorae / und naÄ 7.^-» ^ ' gleich alle ihre treue
Erempel Davids und Samuels mercklich sind / da jener Kosten /2mr de?^ sandte
seinen Sohn Absolon/ den er nicht änderst als verdammt für machten / auf.'im,,? nÄ! > ^ ^nwiederumda-
achten konte / init so wehmutigen Worten beklagt2.Sa- rem/diewen.aKinde.-Är m ' u ^
muel's 18 / z ?. dieser aber über den Rönig Sa ul / der ten / so viel betrübte,- s^?!'liebes Kind hac-
vsnGQttverworssenwar/sein L.ebenlang Leide trug, brlte.iso^ ^'ynmuß. Sum

Z)c;euaungentn R!eidern/VermeidungftölicherGe- !van>i e7ik»m( ^ ^l sey / daß sie/
sellschassren / bey Hochzeiten und Gastereyen und derglei- verlanaen würden Ä ' ! ^ .
chm wahren sollen / davon kan die innerliche Gemüths- beschweb n / d^ ^ trüber nicht
Trauer di« nähere ode? weitere freund undSchwa- Geiabr un^ bevorstehenderKriegs¬
gerschaffe , u.ld allern.einst d.e Zandes.übli^Ge- Nda über^ken/und derfel-
wsnheit die bequemeste ?)kaß geben: Wobey wir aber sie viertens betrachten / ^ ^lfo sollen
gleichwol denjenigen Gebrauch/ da Leid-tragende in ^eit den 5e.d 1'l-von denen^/hngendurch
solcher Trauer sich auch so gar aller öffentlichen Rir» in die ewiae l ^ sondern sie nur
ctxn,Versammlungen enthalten / obne daß sothane inn sie / wann sie>mnibreÄ?a^ ^ ^Versaumung der allgemeinen Christen-Pflicht enrqeaen/ tet/die,eil^ a >». > ^ selbst vollends erwar-
-u-s. d.Ä«gm , w-il ii° hl-rdurch „>anch-?TNund mehr
Auftrbauung/ den sie aus dem öffentlichenGottes-Dienst ten alle die amen ^ Absich-
hoblen könten / verabsäumen/nicht anders als einen sten/undchre.n^'c^eeine^^^"^!' ^
Mißbrauch halten / und einer Christlichen Haushal- wolle und ^ lanffee Ruhe verleihen
tung widerrathen können. Dahin wir auch die Todren- rbnn ^ " Verstorbenen
Wache / da des Verstorbenen benachbartes junge Volck ftntliche 'Äann^nus ^ Hf^'ung of-
an einigen Orten/ so lange der Todte unbegraben ligt/ des Mein dieien-ae ^ ^

ch.» xndbey dem Tod- ihrer lieben ihm, r.n muß,wnß°» ^ lub>
Platz lassen/ u nd ihre Todten hertzlich betrauren sollen/ trü^s .. s, ^ ^ ^lche be-
wie dann auch die allerbeweglichste / und in sich krafftigste res' v-rstol b?,e^ ( ^ ^ ^ °h.
Zusprücheim Anfang/ ehe die erste Gewalt der Traurig- schuldig/^ Ach selbst
keit mit der Zeit allgemach in etwas verzehret und aebro- ckes ^rcn-n->i ^ ,7^.?/ ^ ""b ärgerli¬
chen worden / gemeiniglich wenig ausrichten mögen / so l en an ibm an-ettet babel See¬
soll doch gedachter Massen die Trauer ihre gebütirende wealicve tv ,rnunn ^
Masse haben ; wobey diese nachfolgende Christliche ' ^ ^hmen / und auf eine ernstlich«

Beste
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damit sie nicht von Göttlicher Gerechtigkeit einmal ergrif- der Glocken/ die kackeln, das G-iän» / 5.?« ?
fen, nnddnrch -M-» -n,-.,z.n -Lad >n gleich- W.fahr p^.g-, ^
d-rV-rdammnuS hmgmffen werden,da, mn ir mederum S-h«tst-n und dera^eichen /in 5i,n,Il,^!?„?I
den. andern l-menIammer noch mehr »erm-hren würden. Trost und Auf.rbÄun, »er ?.5nd.n 5^
Diese aber, die chre Seelen diMliS geretter haben / craii- des Todten Zustande ähnlicher ein«richter werden, ? ?
renzwar bUlig / daß sie chrLleisch und Glutin der löblicher und unstrafilicher itt d,e. ?
Seligkeit nicht finden sondern e.nenHöllen Srand Wobey ich schließlichChristliches
vnrer dem Heryen getragen/ und aufgezogen haben Ob es auch diesem Zweck a-iM se^ Äß
soleen: zollen sich aber doch in dem Zeugnus/so ihnen ihr storbenen Mahnen/ rvaffen und ^vor-n >.i i., ^

cve Gerect?tlgee,c Nicht sind/ mögte man zum wenigsten zweiffelen / ob sie denen-

versündigen / undstch oaveyzu Gemm suylr,,, wp ^ ,... . ^
Liebe zu dieser Gerechtigkeit/ im ewigen Leben / weil sie da- seyn mögten. Diejenige L.elch--Cranckeaber/ die an
selbst vollkommen seyn wird / alle dieses Trauren so ver- verschiedenen Orten bey denen Leich - Begangnüssen / ent-

schlingen werde/ daß die Seelige ihre verdammte Freu n- weder vorher oder hernach gehalten werden / (davon man

de nicht mehr kennen / over sich über dieselbe betrüb das Sprichwort/ daß man den Todten vertruncken/

den werden / indem solch Trauren der vollkommen unverantwortlich führet) sollen deßwegen / weil sie ihm

nenLuebeGO ttes und ihrer eigenen vollkommenen Ursprung gantz wahrscheinlich aus dem Heidentum- ." wir abersol- führen / und dabey mehrenrheils gm allerdings in ein«

daß sie sich gleichwol auch in oem «.»» nussen abgeschaffet werden.
nüs bey Verstorbenennicht übereilen / sondcrn in der

ReM-Anmerckiingen.

§.9. Die andere Pfi.chtgegen dieTodte istdieNei Cap. XIII. §.Z.
grabnus: Denn weil der Leib Erde ist / und wieder zur
Erden werden soll / so ist die eKrliche Segrabnus/ wo K »Leichw,e es für sich selbst erbar und wolanstandig
man sie haben kan / ordentlicher Weise zur Verwesung ^ daß man die Todten aufgebührende Maß be-

am bequemsten. Wo aber lieben Eltern die betrübte Aei- trauere: Also haben fast alle Volcker sothane
tungausder Fremde nach Hause kommt / daß ihr Kmd Trauer wegen ihrer Verstorbenen zu begehen in Ge.
unter barbarischen oder feindlichen Völckern einer ordent- wohnhett gehabt; dann von denen Ebraern haben wir

lichen ehrlichen Begräbnus entbehren / und im Wasser/ dißfalls Lxempl-. genug aus Heiliger Schriffr / vicl. Cm.
oder ober der Erden habe verwesen müssen/so haben sie sich ver5.2.Cen. 57. vers. Z4.2. KcZ.20, >ium. 20. v.29.^
gleichwol dißsalls nicht zusehr zu bekümmern / weil die 5-m.i. v.^.öcc.;. v. c .9. vers.i.^K.n. verlzs.
LLrde überall des HiLrm ist / und dessen Allmacht I-uc.i? v.41 V.Ccjer.cic^uLKi-Tor.Von denen Aeg-

deren Staub überall wieder sammlen / und die zeri yptiern aber lesen wir solches ebenfalls Qen. so. v. 10. Von
sireueteGliederwieder zusammen sögen wird.Was denen Griechen bezeuget solches Lmmius clcscri^
die Zeit der Begräbnus betrifft / so soll damit weder zu- keip. ^rkcn. p. 1. psZ. 266. Von denen Römern ist solches
geArrind geeilet/nock auch zulange gewartet wer- ausser Zweissel/ immassen so gar ^umz?ompiliuseinGe-
den: Weil jenes wider die Erbarkeit und Gewonheit / und setz von der Trauer gegeben / wie bezeuget v.iicm.
dabey zugleich gefährlich wäre / indem die Erfahrung be- bili, )ur. Civ. ^ib 1 c. 7. » 8. auch das zwölff TafebGch
zeugthat / daß wol jemand/ der in einer t^dtlichen etwas darvon anführet / so zu lesen bey dem Licer^ib.z.
Ohnmacht gelegen ist/ und als ein ? odter begraben cie l^I^. jzcob. Cvlofr. zä 1^. 12. lab. I^ib. z. R.Xvnrcl. vzrim.

worden /allermeist im Grabe eines jämmerlicheCo- c.6. c 4. Und endlich bezeu-des hat ertiicken müssen. Oder so man zu lange mit der get solches auch von denen Teutschen l'acic. ei? !^o7ib
Begrabnus wartete/ denen noch Lebenden eine Abscheu C-sm.in.c.27. n .4. Anerwogenaber wir Hieroben einer
und Schaden dadurch Verursachtwürde.WasdieZier- gebührenden Maß Meldung gethan : Als ist zu wissen/
lichkeit und die dabey übliche c^em^ien bettifft / so daß wir hier alle unmäßige Trauer verwerffen / als welche

hat man sich darinn/ weil sie an einem Ort änderst/ als am denen Christen deßwegen unanständig ist weil sie versichert
andern sind / nach jedes «.andes Art und Orts Ge- sind/daß «hre Verstorbene/so sie in dem HErm gestorben/- auch dabey nach der Haushal- einstens wiederum auferstehen werden ; da hingegen die
hatman sich darmn/weil?»? an
andern sind / nach jedes Landes Art und Orts Ge- sind/daß ihre Verstorbene/so sie in dem HCttN geswrven/
wohnkeit / und sonderlich aucl> dabey nach der Haushal- einstens wiederum auferstehenwerden ; da hingegen die

tung Vermögen/ wieviele Unkosten sie ertragen könne/ Heiden/ weil sie keine Hoffnung der künfftiaen Aufersteh«
zu richten / vorab aber dahin zu sehen / daß dem Verstor- ung haben / über ihre Todte ein unmaßige Trauer führen/
denen dadurch die lente verdiente tLhr angethan / und und von dieser grauer redet der Apostel ?aulus 1. zäl'kesszl.
dessen Leichnam mit Ehren in seine Ruhe-Stätte gebracht c -4- v. n. Lc czn.qu^m pr-potterum. 25. czus. iz. qv.2.
werde / zum Zeugnus / daß sein Leib eine Wohnung und . Sind demnach vor allen zu betauren 1.) die Eltern/
WercbZeug einer gottseligen Seelen gewesen / auch ei- indeme solches die Lieb und Ehr / so die Kinder ihnen schul¬

ner seligen und verklärten Auferstehung fähig seyn wer- dig / erfordert / v. 1. 2z. ff. äc bis, czui nor. infam. NW
de. Doch soll gleichwol aller Pracht / Hoffart und denenselben auch 2.) die Kinder per I.n. pr. ff. eo<j. dd
andere Eitelkeit hievon ferne se^n : Dann so Hoffart ren Erb zu dem End ein trauriges Erb genennet wird m

und vieler Pracht an denen Lebendigen Sünde ist / so ist §- 2 /, äe 5dr. lercull. I. f. L. cle mttir. Lc iubäir. Lc I.
' . mit >>inem toden Leichnam/ ulr. L. commuri. clesuccels z. ) Die Besreundte / vicl.

und vieler , ,

vielmehr das eitele Gepränge mit einem toden Leichnam/ "Ir. L. commun. äe iucccn. z. v»),e nesreunvlc / v.u.
der bereits / so bald ihn die 'Seele verlässet/ in seine Ver« p->u>- l->b i. semenr. ric.ult. Und dann 4.) die Eheleut.
»vsi'ng zu gehen anfäket/ neben der Sünde / so die v.Lcn.z8.v.i2,tte5eck.24.v ,6.ö< legq.2. 5->m n. v.26-
Freunde damit treiben / ein recht ungereimtesDing. Eswaltet zwar / so viel die Römische Recht betrifft / bin
Je mehr aber die Ceremonien so dabey vorgehen / zum einiger Zweiffel / ob nach denenselben die Männer ihreWeiber
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Weiber haben betrauren müssen ? immassen m l. 8-§- s.

L cie repuä. denenselben erlaubet wird / allobald nach dem

Tod ihrer Weiber zur andern Ehe zu schreiten / zcick 1.9.

ff cie kis > qui not. infam. Allein/obschon denen Wän-

nern keine gewisse Zeit ihre Weiber zu betrauren / gleich

denen Weibern / vorgeschrieben worden / so haben sie doch

sich nicht alsobalden nach dem TodHrer Weiber wieder

verheurathet / sondern einige Zeit /damit sie zum wenig¬

sten das Gesetz der Erbarkeit nicht überschreiten mogten/
«ewartet / V. (-ocoti. in not. zä I. 9. ff. äe kis, czUl tiott

infzm. und hindert nichts/ was in I. 8. §. s. L. äerepucli

enthalten /angesehen bemeldter lexcusvon der Eheschei¬

dung /welche durch Ubersehung des Weibes geschehen ist/

redet/ bey welcher Begebenheit dem Mann nicht zu zu-

muthen / daß er sich einige Zeit von der andern Ehe enthal¬

te. Wie lang aber die Trauer lvähren solle / darvon sind

die Sc-mr.' derer Stadt und Oerter sonderbarlich anzu¬

sehen. Nach denen Römischen Rechten haben die Wei¬

ber ein Jahr lang die Trauer halten müssen / perl. 2.L.

cie iecuiici. nupr. welches zu dem Ende das Trauer - Jahr

genennct worden / in 5>Iov. 39c. 2. Und dieses hauptsäch¬

lich aus zweyen Ursachen; 1.) wegen derReverentzund

Ehr / so sie ihren Männern zu erweisen gehalten; 2.) we¬

gen der Verwirrung des Geblüts/welche leichtlich entste¬

hen konte / wann eine junge Wittwe so fort nach dem Tod

ihres Manns zur andern Ehe griffe; woraus dann nicht

allein in Erb-Fallen / und wem das Kind Geblüts-Halber

zugehörig / sondern auch in vielen andern Stücken sich

grosse ÄZeitläusstigkeiten ereignen würden; zu welchem

Ende die Römische Rechte gleichfalls eine grosse Straffe

darauf gesetzet / wann eine Wittwe vor dem Ende des

Trauer - Jahrs zur andern Ehe gegriffen/ immassen sie die-

selbige nicht allein unehrlich gemacht/ sondern auch alles

Genusses/ so sie von dem Mann zu hoffen hatte/ beraubet

haben/ Vi!. i.ff. äckis, qui not. infzMi I. i si L.Sc>6.I.i.A

2. L.cle fecunä. nupt.I» 4.L. sä 8enztu8-(7.onlulrum l'errull.

KNov. 22. c. 22. Allein/ gleichwie an vielen Oertern heut

zu Tag eine andere Trauer-Zeit gesetzet ist/allermassenin

denen Nürnbergischen kramten geschehen / allwo dem

Weib/wo sie nicht schwanger / oder zum wenigsten auf

einem Wahn der Schwängerung ist/ eine dreymonatliche

Frist vorgeschrieben worden / welche Zeit auch der Mann

obscrviren muß; V. kef.5>!or. 1"jt.28-i--X- Item in de¬

nen Chur - P fältzischen Land - Rechten /allwo vermög der

Ehe-Gerichts-Ordnung ric. 14. dem Weib zehen Mo¬

nat/ dem Mann aber eine halbe Jahrs-Frist zuwarten

besohlen wird! viä. Kicrersfmf in j^xpo^ zä I^ov. p. 4. c.z.

num. 19. welche halbe Jahrs-Frist/so viel den Mann be-

krifft/ auch in denen Chur-Sachsischen Verordnungen

beliebet worden/wiewol/ so viel das Weib belanget/ die

Sachsische Recht an denen Römischen hierinnen nichts

geändert haben / V. Lzrpöov. jurispr. Lonillt. I^ib. 2. clef.

159. öc i6o.^,ijä.()rä.8zxo-(Iork.k>. k.e. 8- tic.4. Ferner

in denen Franckfuttischen5rzruten/ allwo dem Weib / so

die Schwängerung nicht vermuthlich / innerhalb 6. dem

Mann aber innerhalb z. Monat zur andern Ehe zu

schreiten verbotten wird / v. Franckfurtische Reform, p. z.

nr. 9. und dann in den Nördlingischen Satzungen/ Krafft

deren dem Manli ein Viertel-dem Weib aber / so sie nicht

schwanger/ oder aufdemWahn der Schwängerung ist/

cm halbes Jahr/sich unehlich zu halten/ geborten ist.) Also

vzmenauch hin-und wieder/wo solche Zeit nicht gehalten

worden/die Straffen/als aus denen Hieroben angeführten

Stellen zu sehen ist/ insonderheit aber ist diese Straff/

durch welche die Weiber unehrlich werden / heut zu Tag

fast aller Orten aufgehoben; und in diesem Stücke hat

man denen Geistlichen Rechten gefolget / vicl. »x. xen.

8 9

Lc ult. X. clcfccunci. nupr. /^äcl. Luäclin. I^ik. i. cie /ure

Nvviss. c. 12. Ich sage recht in diesem Stücke; Dann

obgleich erst-besagte geistliche Rechte denen Weibern also-

sort nach dem Tod ihrer Männer sich anderweitig zu ver-

heurathen ohne Unterschied erlauben / mithin sich aufden

Spruch des Apostels/welcher zä l^.om.7. v.2. « i.Lor.

7. V. Z9- das Weib von dem Gesetz des Manns / nach

dem Tod desselben/ frey spricht / gründen / so wird doch

von denselben erst-demeldter Apostolischer Spruch in et¬

was Mißbrauchet/ anerwogen in dein HErw freyen/ an

denen obberührten Stellen nichts anders heißt / als keusch

Und züchtig seyn / welches aber nicht geschiehet/wann das

Weib nach dem Tod ihres Manns alsobalden wieder zur

anderen Ehe tritt/mithin nicht erwartet/ ob sie von dem

ersten MaNne schwanger ist / oder nicht/ wodurch dann

grosse Verwirrungen in dem gemeinen Wesen leichtlich

erreget werden können; zudem ist diese Ursach / welche von

der Schwängerung gegeben worden / nicht so wol poli-.

lisch als natürlich / und kan folglich nicht so gleich wieder

aufgehoben werden. V-. Kirrersluif, inäiff)ur.Liv. LlLan.

I^ik. 2. c, 4. L(8cipio (?«nril. clöfecunci. nupt. cap. iF. circa

Kn. Was bißhero von denen Ehe - Leuten gesaget wor¬

den/ hat auch auf gewisse Weiß bey denen Braut-Leu¬

ten Platz/in Erwegung es auch denenselben nicht wol an¬

stehet/ wann zum Beyspiel die BMt / nach dem Tov

des Bräutigams / oder auch der Bräutigam Nach dem

Tod der BraUt / also fort in ein ander Verlöbnus sich ein¬

lässet; VicI. Orä. ?rovinc. 5sx. (Zotlian. 5upr. cic. loco, aää.

1.197 cle K. I»

nicht leicht eine gewisse Trauer-Zeit gesetzet / sondern es

stehet zum Beyspiel in der Eltern und Kinder; item in der

Befreunde Belieben / wie lange sie füreinander trauren

wollen ; Jedoch haben sie dieses insgesamt zu beobach¬

ten / daß sie der Sachen nichtzu wenig thun/uud solcher ge

stalt andern übel von ihnen zu reden keine UrsacUgeben/ zc.

§. 4. Daß GOtt ihre Seele trösten / :e.

^Jese FormUlen / daß GOtt der verstorbenen Seei
^ len trösten / lrem / ihnen gnädig seyn wolle je.

haben eigentlich/so man dieselben in vernünsstiger Absicht

gebrauchet / nichts Übels aus sich; dann obschon die Ver¬

storbene / so sie seelig entschlaffen / keines Trosts vonnöthen

haben/so sie aber verdammet sind / derselbige vergebens

ist; so können doch dergleichen Wort/so fern sie nur einen

Wunsch ihres beglückten Zustandes/und ein Verlangen

der künfftigen 'Auferstehung / ferner ein Lob GOttes/daß

demselben die Verstorbene von ihrem Elend zu erlösen / ge¬

fallen hat / in sich halten / mithin auf keine Vergebung der

Sünden nach dem Tode / zielen / nicht für ärgerlich ge¬

halten werden. Vicl. ^.iezl. aä I_gnceIIot. I..2. rit.24. Le
I^inck. sci OecrecsI. I^lb. z. rit. 28- §- L«

§. s.

Je ehrliche Begräbnus/ welche nach eines jeden Or-

^ tes loblichen Herkoininen mit gewöhnlichen Ceremo¬

nien geschiehet/ ist so leicht niemanden zu versagen/ vid.

Carp^ov- surisprUä. Lonsiff. I^ib. 2. clef. z 8 l . ob MNN gleich

nicht weiß / wie vielleicht einer gestorben ist / V. cap. 11. X.

äe fepuk. Lc Lzrp?. I..2. 6ef. Z7s. Massen die Versagung

solcher Begräbnus ein Kenn-Zeichen einer wol-verdienten

Straff ist / carp^.6. 1.2. 6ef. Z7Z. num. 9. Lc clef. Z8i.

num. 1. Die Begräbnusse selbsten aber haben die Römer

vor derStadt ausihren ?rivzc-Gütern oder Gründen ver¬

richtet/und dadurch solche Oerter heilig gemacht/ v. § 9.

ibicjue OO.cie li.. O. junäi. r. r. ff. äe reli^. Lc fumpt. fun.

^irckmznn. funer. !<omsn. I.ib. 2. c->p- 20.
M
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Sc 2 i^Heut zu Tag aber pflegen die Begräbnüjse auf of- jemand änderst umgebracht worden / oder sich selbstden
fentlichen Gottes -Äeckern/Freit-oder Kirch-Hofen/wel-Tod angethan habe; v .keltmann. äe csäzv. insp. c.z. ^
che mit Genehmhaltungeines jeden Orts Obrigkeit erbau- Larp^. pr. Lrim.p. i. qu.21. -1.7. Item / wann jemand
et worden; Oder auch bißweilen in den Kirchen selbsten / auf einer Land - Strasse getödtet worden / muß mit der
V. Larp?ov. 1^. 2. äef. 290 Lc Zcruv. Lx. zä 77. 1 s. rk. 80. zu Begräbnus so lange inne gehalten werden / biß man sch
geschehen : für welche nach denen Lznomschen Rechten ches der Obrigkeit angezeiget/ ohne deren Genehmhaltung
nichts kan gefordert werden / per c.ip. i z. X. äe sepulc. wel- die Begräbnus deßwegen nicht vollzogen werden kan / da-
ches auch noch beut zu Tag in den öffentlichen Oertern / die mit ihrer juris<Mwn nichts benommen werde / gesialtsain
zur gemeinen Begräbnus auf denen Kirch - Höfen gewid- den todten Cörper aufheben / dem gemeinen Wahn nach/
met sind/ oblcrviret wird /5rmv. ä.Lx. Is.rk. 81. wann vor dem ersten Grad der /urisäiAion gehalten wird. V.
aber eine Begräbnus entweder in der Kirchen/oder Creutz- Lsrp?. /urispr. Lonsitt. i^ib. 2. äec. 37s. n. 11.
Gang verlanget wird; oder auch jemand ein Erb-Begräb- . . . ^ „
nus für sicb und die Seinigen begehret/ alsdann kan wol euna. §. ^kas die ^.lerllchkelt !c.
etwas/ zu Nutze und Unterhaltungder Kirchen/ oder Got- ^N der Zierlichkeit der Begräbnüsse hat man auf einej
tes-Aecker / mir Recht begehret werden; viä. Larpx. t.. 2. jedes Orts Gewonheit zu sehen / und sich nach den»
äcf. Z91. Ll5rruv .c.!.rk. 81. und hierauf zielet auch das Stand und Beschaffenheit der Personen zurichten/ da-
Inlir.pzc. 05nzbruZ .zrt. s.n. 12. §. Es ist auch beliebt; in mir man dißfallsweder zuviel noch zu wenigthue; massm
5. vcrb .ttUsser was derselben proKrii ten GerecdtiZkeit der t^xceszverworffen wird inl. I4.§.6 .ff. äc religiös und

in dergleichen Fallen/ ( nemlich der Begräbnus-Kosten obgleich der Verstorbene vielleicht in seinem letzten Willen
halber ) mir sich bringet. befohlen / daß man dergleichen überflüßige Unkosten auf-

Ob man nun wol die ehrliche Begräbnus einem jed- wenden solle / so hat man doch solchen Befehl und Willen
weden soll angedeyen lassen / so werden doch etliche gefun- hierinn nicht zu -mcenä.ren / in Erwegung er mit der gesun¬
den / welche wegen ihres übel - geführten Lebens / oder be- den Vernunffr nicht übereinkommt/ 6.1.14.5. s. ->ää. >27.
gangenen Verbrechens sich der Gemeinschaffr der Chnji- pr.ffäcdonä .jMc.l. nz.§.f.äe!eg. i.i^o.inf. pr.ff.ä-
Uch-Verstorbenen unwürdig gemachet/ UNd folglich UNter äamn. jnf. Lc I. ulr. §. f. ff. äc zur. leg. ^ää. kinclcelrb. äe sur.
ihnen nicht können begraben werden: Worunter i.)zu 5epuk.rti.66> Lc ^.un.zää.l. 14. ^.6. ff äe religiös.
zehlen diejenige/welcheKetzerey wegen verdammet worden/ Gegentheil ist auch dervefeN, »der diefts nicht zu billigen/
per c. l z. creäentes. X. äe kseret. unter welchen Namen daß man gar zu wenig auf die Begräbnus wendet / aller-
aber wir mitnichten diejenige verstehen / deren k-ligion im Massen dasselbige zur Beschimpfung des Verstorbenen ge-
Hcil.Röm.Reich durch die Reichs-Lontticucionenrecipi. reichet /perl. 14. §. 10. ibique vianys Qorofr. Lc ^sm. ss.
ret worden/vjä .Lzrpxov.^.2 .äef.z8z. 2.) Die Gottes- äe religiös, weßwegen die daraufgewendete Kosten nicht
Lästerer / per c -p. 2. X. äe rnzlcä. z.) Die Lxcunununicir-wieder gefordert werden können / ä l. es wäre dann / daß
ten/ perc.,p. 12. x .äe scpulr .wann sie nemlich vor ihrem derjenige/welcher die Begräbnus aufsich genommen/von
Tod sich mit der Kirchen nicht versöhnet haben/ p-r czp. Mtteln selbst dermassen enrblösset wäre/daß er nicht gröf-
ün .x .äe sepulr.k c.ip .s.x. äe rzpcor. 4.) Die offenbare sere Unkosten hätte aufwenden können: dann solchenfalls
Wucherer / per czp. z. X. äe ulur. Lc clem. I . äe sepulr. s.) könte er / in Ansehung er gethan / was in seinem Vermö-
Die Selbst - Mörder/ welche/ weil sie nach dem Tod nicht gen gestanden / die gemachte Kosten nichts desto minder
mehr gestrafft werden können/ eine Esels- Begräbnus ver- fordern / srg. !. 161. ä- k. I. zää. Lrunnemznn. zä l. 14.
dienen/ v .c.pl»cuir. 12. czus. 2z.qu. f. wann sie nur aus l s. ff. äe religiös Was aber unter den Leich-Kosten eigenl-
Furcht der verdienten Straff/und nicht ausMelancho-lich begriffen / davon besihe l. 57. pr. ff. äe religiös

, ^ f-»

mtheilet worden / welche gemeiniglich unter den Galgen / Regler, äiff. äe eo, quoä juttum ek crrcz invrr. rk. Z9. Die«
oder sonst an einen von dem Gottes - Acker abgesonderten ses ist zu wissen / daß die Leich - Kosten sonderbar befreyet
Ort begraben werden. Viä. 5tryck .zäörunnem.)us kccl. sind/ und in dem Gant- I^roceff allen andern Schulden/
I^ib .2. c .2. 12. verb. Lxtra öic. Ob man wann sie gleich mir einer Pfandschafft versehen / vormo-
aber mir Recht denen Todten die Begräbnus versagen gen werden /perl. 14 .5. 1.1.4s.ff. äe religiös Lczrg.i. f.;.
könne/darvon besihe ?err. Müller. aä^lruv .Lxerc. I s. rk. 9-L. äe/ur. äelik. ^ää. Lerlick. p. l. concl.64. 8^.^
72. Ur. ». ibique OO. .illeg. Lc ^lenric. Loäin, äe /ure in ku- dsrp?. )pr. forens. p. 1. c. 28- äef. 59.
mz'n. concl. 1. Jrem/ ob man diejenige/welchebey ihren . . . ^
Leb-Zeiten VerMer des Göttlichen Worts gewesen / e,- ^ <)lelenlge ^.eicy Truncre. !c.
n-r ehrlichenBeg:äbnus würdig achten soll/sihe veäscken. Leich - Trunck und Trauer - Mahl können von
Lons.l'tieol .v /i .p.z .seü.^". Is .öii6. ^Rechts-wegen unter die gewöhnliche Leich-Unkosten
,,ä°una,s,Wasdi-Z-l.d-rB°grS>>nusb°M..
M)Jt der Begräbnus soll man sich weder zugeschwind -lä Gesenk, ric. äe reUg. n. 6. Lckolr. zä eunä. cic. §.2 n. z.

übereilen / noch dieselbige gar lang aufschieben / aller- L-rl. p. i. concl.64- 88- besonders es sind solche Kosten
massen Lxcmpl-, vorhanden / daß etliche / welche man für vielmehr denen Kindern aufzubehalten / oder unter die Ar¬
todr gehalten / sich nachgehends wieder erhöhtet haben / nre zu vertheilen, keduff.äe s-ncenr. provis. in pr-tm. n.
und aleichsam lebendig worden : darvon gelesen werden Lc l'ecr. Müller -ä 8cruv. Lx. is. rk. 88- nor. s. Weilen
kan/ e »ul. ^zcckiss IN qu-tt. meäico-legzi. tir. I. qu.li. n. aber an etlichen Orten darfür gekalten wird/ ob würden
" 0. Le seq. kelcm -lnn. rr. äe czäaver. inspic. c. z I. nurn. I z. diese Kosten zur Ehre des Verstorbenen aufgewendet/ al-
dluver. L.piwrn^ kili. in vit. ^.enon. Kornmünri. äe mirzc. lermassen von Sachsen bezeuget Lerlick. ä l. num. 90. öl
mort.p .2 .c. i6 .Lesolä. Ib. pr.voc. Begräbnus. Z>iique Lrunnemsnn. zä ä. I. 14. §.6.äe religiös so M'/ daß sl>

plures. ünterweilen aber muß man die Begräbnus aus thane Kosten auch den andern Schulden vorgezogen wer,
??stl) aufschieben /wann nemlich jemand ermorder gefun- den; Kickr. äe prselzr. Lreäic. visp. 4. §. z. als wird die-
den wird / biß man nach der Wunden gesehen / ob er von se Gewonheit nicht wol zu ändern seyn; Jedoch kan von

dq
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